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 Wien, 16. Sept. 2011  
 
Antrag 1624/A betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz 

 über Information in EU-Angelegenheiten erlassen wird  

(„EU-Informationsgesetz“, „EU-InfoG“) 

 
 
Die Landwirtschaftskammer Österreich nimmt zu dem im Betreff genannten Antrag wie folgt 
Stellung: 
 
 
Gemäß Artikel 23f B-VG sind weitere Unterrichtungsverpflichtungen durch Bundesgesetz 
vorzusehen. Anlässlich dieser B-VG-Novelle wurde im Bericht des Verfassungsausschusses 
festgehalten, dass „weitere Unterrichtungsverpflichtungen gegenüber dem Nationalrat und 
dem Bundesrat, aber auch gegenüber anderen Körperschaften (z.B. Sozialpartner) 
geschaffen werden.“ 
 
Im vorliegenden Initiativantrag zur Schaffung eines EU-Informationsgesetzes ist die 
Einbindung der Sozialpartner jedoch nicht enthalten. Lediglich in den Erläuterungen wird 
angeführt, dass die Informations- und Stellungnahmerechte der Sozialpartner, wie sie im 
Bundesgesetz über Stellungnahmen im Rahmen der Rechtssetzung der EU (BGBl Nr 
661/1994) vorgesehen sind, unberührt bleiben. 
 
Um der Landwirtschaftskammer Österreich eine effiziente Wahrnehmung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben zu ermöglichen und den Vorgaben des Artikels 23f Abs 3 B-VG entsprechen zu 
können, sollte daher § 1 des EU-Informationsgesetzes um folgende Bestimmung ergänzt 
werden:  
„Die in diesem Gesetz vorgesehenen Unterrichtungsverpflichtungen bestehen ebenso 
gegenüber jenen Einrichtungen, die über Vorhaben im Rahmen der Rechtsetzung der 
Europäischen Union aufgrund anderer Bundesgesetze zu unterrichten sind.“ 
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Die Landwirtschaftskammer Österreich ersucht um Berücksichtigung der vorgebrachten 
Stellungnahme und steht für weitergehende Gespräche gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Gerhard Wlodkowski      gez. August Astl 
Präsident der        Generalsekretär der 
Landwirtschaftskammer Österreich    Landwirtschaftskammer Österreich 
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